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Fehlanreize für Verbraucher 
werden überschätzt 
Das Provisionsabgabeverbot tritt nach 81 Jahren Geltung am 1. Juli 2017 
endgültig außer Kraft. Zahlreiche Rückschläge gingen dem voraus. So hatte ihm 
der Bundesgerichtshof vor 13 Jahren die Qualität eines gesetzlichen Verbots 
abgesprochen. Die Folge: Provisionsabgaben waren zivilrechtlich wirksam.

Mangels hinreichender Be-
stimmtheit hat das Verwal-
tungsgericht Frankfurt am 

Main dem Verbot in der Lebensversiche-
rung vor sechs Jahren auch im Verhältnis 
zum Vermittler die Wirksamkeit versagt. 
Seit Ende vergangenen Jahres entfiel der 
bisher geltende Bußgeldtatbestand. Ver-
stöße gegen das Provisionsabgabeverbot 
waren fortan nicht mehr als Ordnungs-
widrigkeit zu ahnden. Einen Monat zu-
vor hatte das Oberlandesgericht Köln 
dem Verbot auch noch die Qualität als 
Marktverhaltensregelung aberkannt. 
Vermittlerverbände oder Wettbewerber 
können daher Provisionsabgaben nicht 
mehr wettbewerbsrechtlich verbieten las-
sen. Wer allerdings meint, damit hätten 
Vertriebe wie AVL, die offensiv damit 
werben, in Versicherungsverträgen ent-
haltene Abschlussprovisionen zu 100 
Prozent zu rabattieren, oder Fintechs wie 
Moneymeets, die sich die Provisionen 
mit ihren Usern teilen, Anlass, die Sekt-
korken knallen zu lassen, wird durch die 
Bundesregierung eines Besseren belehrt.

Die Bundesregierung hat sich zum 
Ziel gesetzt, das Provisionsabgabeverbot 
nunmehr „rechtssicher“ auf einfachge-
setzlicher Ebene zu verankern. Es soll in 
§ 48b Abs. 1 Satz 1 Versicherungsauf-
sichtsgesetz (VAG-E) für Versicherer und 
in § 34d Abs. 1 Satz 7 Gewerbeordung 
(GewO-E) für Versicherungsvermittler 
geschehen. Das Provisionsabgabeverbot 
soll dazu dienen, den Verbraucher vor 
Fehlanreizen zu bewahren. Es soll nicht 

nur für alle Vermittler gelten, gleich ob 
erlaubnispflichtig oder -frei tätig, son-
dern auch für Angestellte von Vermitt-
lern (§ 48b Abs. 1 Satz 2 VAG-E) und 
selbst für Versicherer aus anderen Mit-
gliedstaaten der EU. Und damit das wie-
derbelebte Provisionsabgabeverbot auch 
so wirkungsvoll dasteht wie ehedem, soll 
der Verstoß gemäß § 332 Abs. 2 Nr. 2a 
VAG-E und § 144 Abs. 2 Nr. 7 GewO-E 
als Ordnungswidrigkeit geahndet wer-
den können. Außerdem ordnet der Ge-
setzesentwurf an, dass entgegenstehende 
Vereinbarungen gemäß § 48b Abs. 1 Satz 
3 VAG-E nichtig sind. Damit will die 
Bundesregierung sicherstellen, dass das 
Provisionsabgabeverbot die Qualität ei-
ner Marktverhaltensregel hat, sodass 
künftig Verbände, Versicherer und Ver-
mittler mit wettbewerbsrechtlichen Mit-
teln der Abmahnung und Unterlassungs-
klage gegen Provisionsabgabeangebote 
zu Felde ziehen können. 

Wann was geringwertig ist
Aber damit nicht genug. Die Bundesre-
gierung will auch jede sonstige Sach- 
oder Dienstleistung oder Rabattierung 
auf Waren oder Dienstleistungen unter-
sagen, sofern sie nicht geringwertig ist  
(§ 48b Abs. 2 Nr. 2 und 3 VAG-E). Als ge-
ringwertig sollen Belohnungen oder Ge-
schenke zur Anbahnung oder anlässlich 
eines Vertragsabschlusses gelten, die ei-
nen Gesamtwert von 15 Euro pro Versi-
cherung und Kalenderjahr überschrei-
ten. Ausgenommen wird die Gewährung 

von Provisionen an Versicherungsneh-
mer, die gleichzeitig Vermittler des betref-
fenden Versicherers sind, sofern das Ver-
mittlerverhältnis nicht nur begründet 
wurde, um diesen derartige Zuwendun-
gen für eigene Versicherungen zukom-
men zu lassen (§ 48b Abs. 3 VAG-E). Die 
früheren Möglichkeiten, Tippgeberver-
gütungen an Dritte auszuschütten, die 
weder Versicherungsnehmer noch versi-
cherte Personen oder Bezugsberechtigte 
sind, bleiben künftig  erhalten. Dies wird 
Hausverwalter, Steuerberater und sons-
tige Zuträger aufatmen lassen. Es birgt 
aber auch das Problem, dass der Re-
launch des Provisionsabgabeverbots 
mangelhaften Schutz bietet gegen Incen-
tives nach Art eines Kunden-werben-
Kunden oder von Tippgeberabreden mit 
nahestehenden Personen. 

Vom künftigen Verbot ausgenommen 
sollen solche Provisionsabgaben sein, die 
zur dauerhaften Leistungserhöhung oder 
Prämienreduzierung verwendet werden 

Kompakt

 ■ Die Regierung will das Provisions-
abgabeverbot rechtssicher auf ein-
fachgesetzlicher Ebene verankern. 

 ■ Das Verbot soll Verbraucher vor 
Fehlanreizen schützen. Ob diese 
gegeben sind, ist fraglich.

 ■ Gerichte zweifeln die verbraucher-
schützende Wirkung des  Provisi-
onsabgabeverbots an.
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(§ 48b Abs. 4 VAG-E). Dies wird Umde-
ckeragenturen ebenso erfreuen wie von 
Maklereinbrüchen gepeinigte General-
agenten, die damit bei Rabattierungen zu 
Lasten ihrer Provision aus dem Vollen 
schöpfen können. Die Ausnahme wird 
damit begründet, dass so keine Fehlan-
reize für den Verbraucher möglich seien, 
weil die Sondervergütung langfristig 
dem Versicherungsverhältnis zugute 
komme. 

Folgt man der Begründung, dürfte zu-
mindest das Geschäftsmodell der Teilung 
laufender Provisionen zulässig sein. Un-
klar ist allerdings, ob der Vermittler die 
Verwendung zur Prämienreduzierung si-
cherstellen muss und dies nur dann 
kann, wenn er das Inkasso ausübt, oder 
ob es ausreicht, dass die Provisionsab-
gabe wirtschaftlich dauerhaft die Belas-
tung des Verbrauchers mit der Prämien-
zahlung reduziert. Aus dem auf Versiche-
rungsberater zugeschnittenen „Durchlei-
tungsgebot“ lässt sich jedenfalls nichts 
dafür herleiten, dass nur die Versicherer 
Rabattierungen zulasten der Provision 
vornehmen dürfen. Denn das Durchlei-
tungsgebot sichert die Unabhängigkeit 
der Versicherungsberater dadurch, dass 
diese nicht nur Provisionen entgegen-
nehmen, um sie bloß an den Kunden wei-
terzuleiten. Ob eine Leistungserhöhung 
durch die Provisionsabgabe in der Le-
bensversicherung auch dauerhaft ist, 
wenn sie frühstornobedingt niedrige 
Rückkaufswerte kompensiert, werden 
wohl die Gerichte zu entscheiden haben.   

Prima vista nicht erkennbar       
Die Bemühungen der Bundesregierung, 
das Provisionsabgabeverbot endgültig 
ins Reich der Evergreens zu erheben, hat 
den Argwohn des Bundesrats geweckt. Er 
hat darum gebeten, im Gesetzgebungs-
verfahren zu prüfen, ob das Aufrechter-
halten des Provisionsabgabeverbots not-
wendig und sinnvoll ist und ob Wettbe-
werb, Beratungsqualität und Transpa-
renz von Vertriebskosten zugunsten der 
Verbraucher sichergestellt sind. Ein ver-
braucherschützender Effekt sei prima 
vista nicht erkennbar. Selbst wenn 

Fehlanreize zum Verkauf verhindert 
würden, sei zu prüfen, ob es nicht alter-
native Maßnahmen gebe, die auch ohne 
Verbot eine gleichermaßen verbraucher-
schützende Wirkung entfalteten. 

Die Bundesregierung hat die Anre-
gung des Bundesrats zurückgewiesen. 
Aus ihrer Sicht ergibt sich der verbrau-
cherschützende Effekt dadurch, dass der 
Verbraucher bei angebotener Provisions-
abgabe eher auf diese achte als auf den 
nötigen Versicherungsschutz. Provisi-
onsweitergaben würden als Verkaufsar-
gument ausgeschlossen. Es gebe keine Al-
ternative, die verbraucherschützend, 
schnell und effektiv wirke sowie die Ver-
sicherer weniger belaste. 

Effekte werden angezweifelt
Ob die Bedenken des Bundesrats ausge-
räumt sind, ist zu bezweifeln. Bedenken 
gegen das Verbot bestehen schon deshalb, 
weil es Provisionsabgaben an Verbrau-
cher ebenso untersagt wie an Versiche-
rungsnehmer, die nicht Verbraucher 
sind. Würde der Verbraucherschutz ein 
Provisionsabgabeverbot erfordern, sähe 
die IDD dies vor. Verbraucherschützende 
Effekte des Provisionsabgabeverbots wer-
den von Obergerichten mit beachtlichen 
Argumenten angezweifelt. Im Konsulta-
tionsverfahren der Bafin zur Zukunft des 
Provisionsabgabeverbots haben sich Ver-
bände, die dem Interessenkreis der Ver-
braucher zugeschrieben werden können, 
wie Verbraucherzentrale Bundesverband, 
Bundesverbände der Versicherungs- und 
Honorarberater eindeutig gegen das Pro-
visionsabgabeverbot ausgesprochen. Im 
Abschlussbericht der Sektorenuntersu-
chung der EU-Kommission wurde das 
Verbot von Provisionsrabatten als einer 
Preisbindung der zweiten Hand gleich-
kommend qualifiziert. Und schließlich 
wird bezweifelt, dass das Provisionsabga-
beverbot mit den europarechtlichen Vor-
gaben, einen freien und unverfälschten 
Wettbewerb im Binnenmarkt zu gewähr-
leisten, vereinbar ist. 

Vor allem aber hat die Bundesregie-
rung übersehen, dass Verbraucher Fehl-
anreizen einer Werbung mit Provisions-

abgaben nicht schutzlos ausgeliefert sind, 
solange die Befragungs-, Beratungs- und 
Dokumentationspflichten zu beachten 
sind, deren Verletzung Schadensersatz-
ansprüche auslöst. Unterstellt man einen 
möglichen Fehlanreiz, für den wenig 
spricht, da eine Versicherung ein körper-
loses Rechtsprodukt und der auch empi-
risch nicht nachgewiesen ist, wäre fol-
gende Alternativlösung denkbar: Die Op-
tion, auf die Beratung zu verzichten, wird 
ausgeschlossen für den Fall, dass dem 
Verbraucher eine Provisionsabgabe offe-
riert wird. Diese Lösung schützt den Ver-
braucher ebenso schnell und effektiv und 
sie belastet die Versicherer weniger. ■

Fo
to

: ©
 D

ar
iu

s T
./P

an
th

er
M

ed
ia

.n
et

 

Autor: Jürgen Evers ist als 

Rechtsanwalt in der Kanzlei 

Blanke Meier Evers, Bremen, 

spezialisiert auf Vertriebs-

recht, vor allem Handels-, 

Versicherungsvertreter- und 

Versicherungsmaklerrecht.

Mehr Infos

Tipps und Informationen rund ums 
Thema Vertriebsrecht finden Sie auf 
der Homepage von Blanke Meier 
Evers, Bremen, unter www.bme-
law.de oder bei Rechtsanwalt Jür-
gen Evers, Telefon: 04 21/69 67 70.
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